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1 Einleitung, Aufgabenstellung 

Für die Erweiterung des Edeka-Marktes an der Parkstraße/Kamper Straße in Kamp-
Lintfort wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Im Rahmen dieses Verfahrens ist eine ar-
tenschutzrechtliche Betrachtung nach § 44 (1 und 5) BNatSchG erforderlich (MUNLV 
2010, MWEBWV 2010). Aufgabe des vorliegenden Fachbeitrages ist es, die hierzu nö-
tigen Aussagen zum Artenschutz zu treffen. 

 

Abbildung 1 Lage des Untersuchungsgebietes 

2 Methodik 

Am 11.02.2016 fand bei kühlem, sonnigem Wetter eine Begehung des Plangebietes 
statt. Dabei wurden alle Gebäude und Gärten von außen begutachtet.  
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3 Artenschutzrechtliche Betrachtung 

3.1 Gesetzliche Grundlagen 

In den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG ist der besondere Schutz wild le-
bender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den Menschen veran-
kert. Die Beachtung dieser Vorschriften ist Voraussetzung für die naturschutzrechtliche 
Zulassung eines Vorhabens. 

Schutz- und Untersuchungsgegenstand der artenschutzrechtlichen Prüfung sind: 

·  die Arten des Anhanges IV der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

·  die europäischen Vogelarten 

·  die nach der EG-Artenschutzverordnung streng geschützten Arten 

·  die nach einer Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit streng geschützten Arten 

Um bei der geforderten Berücksichtigung der europäischen Vogelarten zu einer me-
thodisch und arbeitsökonomisch sinnvollen Eingriffsbeurteilung und zur sachgerechten 
Vereinfachung von Genehmigungsverfahren zu kommen, gilt es als anerkannter 
Grundsatz, die von KIEL (2005) definierten planungsrelevanten Arten intensiv - Art für 
Art - zu beurteilen (s. auch KAISER 2014, MUNLV 2007, MWEBWV 2010). Hierzu ge-
hören: 

·  alle streng geschützten Vogelarten 

·  Arten des Anhanges I Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Artikel 4 (2) VS-RL 

·  Rote-Liste-Arten (landesweite Gefährdung) nach LANUV (2011) 

·  Koloniebrüter 

Innerhalb der Gruppe der geschützten Vogelarten kommt ihnen eine besondere natur-
schutzfachliche Bedeutung zu. Alle anderen europäischen Vogelarten befinden sich in 
Nordrhein-Westfalen in einem günstigen Erhaltungszustand. Es wird davon ausgegan-
gen, dass sie so allgemein verbreitet, häufig und ungefährdet sind, dass eine Einzel-
fallbetrachtung in der Regel nicht notwendig ist. Mögliche Beeinträchtigungen werden 
deshalb in zusammenfassender Form dargestellt (s. Kapitel 4.2.2). 

Die möglichen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind in Tabelle 1 in Kurzfas-
sung zusammengestellt. 
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Tabelle 1 Mögliche artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 

Gesetzesnorm betroffene Arten Verbotstatbestand 
§ 44, Abs. 1, Nr. 1 
BNatSchG 

Tierarten Anhang IV FFH-
RL, streng geschützte Arten 
und europäische Vögel 

Töten oder Verletzen von Tieren 
oder deren Entwicklungsformen 

§ 44, Abs. 1, Nr. 2 
BNatSchG 

Tierarten Anhang IV FFH-
RL, streng geschützte Arten 
und europäische Vögel 

Erhebliche Störung während be-
stimmter Zeiten 

§ 44, Abs. 1, Nr. 3 
BNatSchG 

Tierarten Anhang IV FFH-
RL, streng geschützte Arten 
und europäische Vögel 

Beschädigung von Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätten 

Entsprechend § 44, Abs. 5 Satz 2 BNatSchG ist bei Arten des Anhang IV der FFH-RL, 
bei den nach einer Rechtsverordnung streng geschützten Arten sowie bei europäi-
schen Vogelarten das Verbot des § 44, Abs. 1, Nr. 3 und in Hinblick auf die damit ver-
bundene unvermeidbare Beeinträchtigung wild lebender Tiere auch das Tötungsverbot 
gemäß § 44, Abs. 1, Nr. 1 nicht relevant, soweit die ökologische Funktion der vom Ein-
griff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang erhal-
ten bleibt. "Unvermeidbar" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass alle vermeidba-
ren Tötungen oder sonstigen Beeinträchtigungen zu unterlassen sind, d. h. alle geeig-
neten und zumutbaren Vermeidungsmaßnahmen müssen ergriffen werden (MUNLV 
2010). Soweit erforderlich, können dazu vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festge-
setzt werden. 

Störungen im Sinne des § 44, Abs. 1, Nr. 2 BNatSchG sind nur dann erheblich, wenn 
sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Die Ausnahmen von den Verboten des § 44 BNatSchG sind in § 45, Abs. 7 geregelt. 
Gemäß § 45, Abs. 7 S. 1 Nr. 5 i.V.m. S. 2 BNatSchG darf eine Ausnahme nur zugelas-
sen werden, wenn 

·  zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-
cher sozialer und wirtschaftlicher Art vorliegen 

·  und keine zumutbaren Alternativen vorhanden sind 

·  und sich der Erhaltungszustand der Population bei europäischen Vogelarten nicht 
verschlechtert bzw. bei einer Art des Anhanges IV der FFH-Richtlinie günstig bleibt. 

In der folgenden artenschutzrechtlichen Beurteilung werden die Arten des Anhanges IV 
der FFH-Richtlinie, die streng geschützten Arten und die planungsrelevanten Vogelar-
ten (nach KIEL 2005, MUNLV 2007, KAISER 2014) betrachtet.  

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Maßnahmen zur Sicherstellung des günsti-
gen Erhaltungszustandes wird geprüft, ob dennoch auf individueller oder Populations-
ebene ein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand erfüllt sein könnte.  
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Die mögliche Beeinträchtigung aller anderen - nur national - besonders geschützten 
bzw. gefährdeten Arten ist nach den allgemeinen Regeln zum Artenschutz (§ 39 
BNatSchG) und der Eingriffsregelung (§ 15, Abs. 1 BNatSchG) zu beurteilen. 

3.2 Potenzialeinschätzung für Vorkommen planungsrelev anter Arten 

Die Bebauungsplanfläche setzt sich aus mehreren Grundstücken mit Wohnbebauung 
und Gärten sowie einem Edeka-Markt mit Parkplatz, mehreren Nebengebäuden (Ge-
tränkemarkt, Wohnhaus u. Ä.) und einigen Büschen dar (s. Abbildung 2 und Abbil-
dung 3). 

Im südlichen Garten befindet sich ein Teich und mehrere Bäume, die restlichen Gärten 
bestehen überwiegend aus Rasenfläche umgeben von einer dichten Zierhecke. Am 
Wohnhaus Kamper Str. 33/35 sind die Dachgauben mit Schieferplatten verkleidet, von 
denen eine verrutscht ist und insbesondere dort Versteckmöglichkeiten für Fledermäu-
se bietet. An den Wohnhäusern sind keine für den Einflug von Vögeln geeigneten Öff-
nungen. Es wurden dort keine Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter Arten ge-
funden.  

Am Edeka-Markt und den Nebengebäuden sind zahlreiche Spalten und Versteckmög-
lichkeiten im Dachbereich (insbesondere die Stirnseiten sowie die Ostseite) für Fle-
dermäuse vorhanden (s. Abbildung 4 und Abbildung 5). Es gab keine Spuren, die auf 
ein Vorhandensein von Fledermausquartieren hindeuten, ein Vorkommen kann jedoch 
nicht ausgeschlossen werden.  

Jahreszeitlich bedingt konnten keine planungsrelevanten Tierarten festgestellt werden. 
Das Eingriffsgebiet ist jedoch aufgrund seiner Form und Größe wesentlich kleiner als 
die Reviere und Aktionsräume planungsrelevanter Vogel- und Fledermausarten; aus 
diesem Grund kann eine essentielle Funktion für solche Arten ausgeschlossen werden. 
Durch die Lage im dicht besiedelten Bereich kann das Vorkommen anspruchsvoller 
und störungsempfindlicher Arten ebenso ausgeschlossen werden. 

Der Baumbestand wurde auf Höhlen und Horste überprüft. Horste (Greifvögel, Krähen) 
wurden nicht gefunden, daher kann ein Brutvorkommen dieser sowie Horst beziehen-
der Arten (Baumfalke, Waldohreule) ausgeschlossen werden. Baumhöhlen wurden 
nicht gefunden.  
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Abbildung 2 Wohnhäuser im Westen 

 

Abbildung 3 Edeka-Markt 



 

Bebauungsplan GEI 152 in Kamp-Lintfort 
- Artenschutzprüfung (Stufe 1) - Seite 8 

C:\Projekte\Kamp_Lintfort_GEI152\Kamp-Lintfort_152_ASP1_20160426.doc; 26.04.2016 �����������	
��  · Gelsenkirchen 

 

Abbildung 4 Potenzielles Fledermausquartier (I) 

 

Abbildung 5 Potenzielles Fledermausquartier (II) 
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3.3 Analyse der Messtischblatt-Liste 

Das Plangebiet liegt im Grenzbereich der Messtischblatt-Quadranten 45051 und 
44053; in der nachfolgenden Analyse werden die im Fachinformationssystem des 
LANUV (2016) für diese Messtischblatt-Quadranten aufgeführten Arten betrachtet. 

Dabei ist jedoch zu beachten, "... dass die Datengrundlage für die Messtischblattabfra-
ge vorwiegend auf dem Fundortkataster NRW (sowie ergänzenden Rasterkartierungen 
aus publizierten Daten) beruht. Dem Fundortkataster liegen keine vollständigen und 
flächendeckenden Erhebungen zu Grunde" (http://www.naturschutzinformationen-
nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt). 

·  Die MTB-Quadranten-Listen und Verbreitungskarten sind u. U. nicht vollständig, 
z. B. sind viele Fledermausarten noch nicht flächendeckend erfasst. Es ist also 
nicht sichergestellt, dass nicht noch weitere planungsrelevante Arten auf dem 
MTB-Quadranten oder sogar im Plangebiet vorkommen. 

Im konkreten Fall ist es z. B. so, dass für die betroffenen MTB-Quadranten nur eine 
einzige Fledermausart angegeben wird. Dies ist völlig unplausibel; es muss davon 
ausgegangen werden, dass die Daten des LINFOS zumindest für diese Artengruppe 
nicht brauchbar sind. 

·  Es müssen jedoch grundsätzlich alle vorkommenden planungsrelevanten Arten be-
trachtet werden - auch dann, wenn sie (noch) nicht im Fachinformationssystem er-
fasst sind. 

·  Der Bezugsraum auf MTB-Quadranten-Ebene lässt andererseits keinesfalls den 
Schluss zu, dass all diese Arten auch im - sehr viel kleineren - Untersuchungsge-
biet auftreten. 

Für die folgenden in den MTB-Quadranten-Listen aufgeführten Arten kann ein Vor-
kommen grundsätzlich ausgeschlossen  werden, da sich innerhalb des Plangebietes 
keine der für die jeweilige Art essentiellen Habitatstrukturen (z. B. Gewässer, ausrei-
chend große Offenlandflächen, Wälder, Trockenbiotope) befinden: 

Tabelle 2 Planungsrelevante Arten nach LANUV (2016), deren Vorkommen im Ein-
griffsgebiet grundsätzlich ausgeschlossen werden kann 

Europäische Vogelarten  Baumpieper, Eisvogel, Feldlerche, Feldsperling, Flussre-
genpfeifer, Gänsesäger, Gartenrotschwanz, Kiebitz, 
Kleinspecht, Kuckuck, Löffelente, Nachtigall, Rebhuhn, 
Saatkrähe, Schleiereule, Schwarzkehlchen, Schwarz-
specht, Steinkauz, Teichrohrsänger, Turteltaube, Ufer-
schwalbe, Wachtel, Waldlaubsänger, Waldkauz, Wal-
dohreule, Waldschnepfe, Zwergtaucher 

Käfer Eremit (Juchtenkäfer) 

Die folgenden in den MTB-Quadranten-Listen aufgeführten Arten können das Untersu-
chungsgebiet einschließlich des näheren Umfeldes potenziell zur Nahrungssuche (teil-
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weise auch nur im Luftraum) nutzen, obwohl auch dies aufgrund der Lage im dicht be-
siedelten Bereich und der starken Störungen unwahrscheinlich ist. Ein Potenzial für 
Fortpflanzungsstätten (Brutplätze, Quartiere) ist für die meisten Arten nicht vorhanden. 
Sie wären von dem Eingriff nicht erheblich betroffen , da die Eingriffsfläche im Ver-
hältnis zu den zur Nahrungssuche beanspruchten Flächen sehr klein ist und ausrei-
chend Raum zum Ausweichen in der Umgebung besteht. Lediglich für die Mehlschwal-
be besteht Besiedelungspotenzial, aktuell konnten jedoch keine Hinweise auf Brutvor-
kommen festgestellt werden: 

Tabelle 3 Planungsrelevante Arten nach LANUV (2015), die das Eingriffsgebiet als 
Nahrungshabitat nutzen können 

Europäische Vogelarten  Habicht, Mäusebussard, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, 
Sperber, Turmfalke, Wanderfalke 

Für die folgenden potenziell auftretenden planungsrelevanten Arten können Vorkom-
men im Plangebiet zurzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden: 

Tabelle 4 Planungsrelevante Arten nach LANUV (2016), deren Vorkommen innerhalb 
des Eingriffsgebietes zurzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden 
kann 

Fledermäuse Braunes Langohr 

Darüber hinaus kann das Vorkommen weiterer Fledermausarten nicht ausgeschlossen 
werden bzw. ist sogar wahrscheinlich. Diese wären jedoch hinsichtlich der Konfliktbe-
wertung und damit auch der Maßnahmenvorschläge inhaltlich ebenso zu behandeln 
wie das Braune Langohr, da es hier nur um Gebäude bewohnende Fledermäuse und 
deren Fortpflanzungsstätten gehen kann. 

4 Konfliktanalyse 

Aktuell wird davon ausgegangen, dass keine Eingriffe auf den Grundstücken mit 
Wohnbebauung geplant sind. Es ist lediglich der Abriss und Neubau oder alternativ der 
Abriss eines Nebengebäudes und anschließende Erweiterung des Einkaufsmarktes 
vorgesehen. Eine Umsetzung ist erst in mehreren Jahren zu erwarten.  

4.1 Fledermäuse 

Bei dem im Wege der Potenzialanalyse nicht auszuschließenden Braunen Langohr, 
welches im Bereich des Messtischblatt-Quadranten vorkommt (s. Kapitel 3.3) handelt 
es sich um eine sowohl Baumhöhlen als auch Gebäude bewohnende Art, die auch im 
besiedelten Bereich Quartiere und Wochenstuben bezieht und dort auch überwintern 
kann. Bei dieser Art sowie weiteren potenziell vorkommenden Arten (bspw. Zwergfle-
dermaus) ist davon auszugehen, dass sie einen Verbund mehrerer Quartiere nutzen, 
diese häufig wechseln und daher nicht zwingend auf ein einzelnes Quartier angewie-
sen sind, wie dies z. B. bei Bewohnern historischer Gebäude oder bei traditionellen 
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Winterquartieren der Fall ist. Bei Verlust eines einzigen (potenziellen) Quartiers bleibt 
daher die ökologische Funktion der Lebens- und Fortpflanzungsstätten im räumlichen 
Zusammenhang dennoch erhalten. 

Durch den Rückbau von Gebäuden gehen potenzielle Gebäudequartiere für Fleder-
mäuse verloren, dabei kann es zur direkten Beeinträchtigung von Tieren (Verbotstatbe-
stand: Töten oder Verletzen von Tieren - § 44 (1), Nr. 1 BNatSchG; Störungen während 
der Fortpflanzungszeit - § 44 (1), Nr. 2 BNatSchG) kommen. In Kapitel 5.1 werden ge-
eignete Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen aufgeführt.  

4.2 Vögel 

4.2.1 Planungsrelevante Vogelarten 

Es wurden keine Hinweise auf aktuelle Vorkommen planungsrelevanter Vogelarten ge-
funden. Somit sind keine Verbotstatbestände nach § 44 (1), Nr. 1-3 BNatSchG zu er-
warten.  

4.2.2 Weitere europäische Vogelarten 

Alle im Plangebiet zu erwartenden, nicht planungsrelevanten Vogelarten sind weit ver-
breitet, allgemein häufig und ungefährdet. Ihre Populationen befinden sich sowohl auf 
lokaler als auch auf biogeografischer Ebene in einem günstigen Erhaltungszustand, so 
dass Beeinträchtigungen auf Populationsebene auszuschließen sind. Individuelle Ver-
luste während der Baufeldräumung ("Tötungsverbot" nach § 44 (1), Nr. 1 BNatSchG), 
Zerstörung von Nestern (§ 44 (1), Nr. 3 BNatSchG) sowie Störungen während der 
Fortpflanzungszeit (§ 44 (1), Nr. 2 BNatSchG) können durch Bauzeitenbeschränkung 
(s. Kapitel 5.2) vermieden werden.  

5 Planungshinweise 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung direkter Beeinträchtigu ngen von Fledermäu-
sen bei Verlust potenzieller Quartiere 

Bei einem der Abriss von Gebäuden sind die nachfolgenden Hinweise zu beachten. Bei 
den aufgeführten Maßnahmen wird berücksichtigt, dass Gebäude prinzipiell ganzjährig 
von Fledermäusen genutzt werden können. 

Grundsätzlich sollte folgendes beachtet werden: 
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·  Die Mitarbeiter der mit den Arbeiten beauftragten Firmen sind auf die Problematik 
hinzuweisen und darauf einzuweisen, wie aufgefundene Fledermäuse zu sichern 
sind. 

·  Bereits im Vorfeld ist zu klären, wo gefundene Fledermäuse im Bedarfsfall über-
wintert und gepflegt werden können. 

·  Die fachgerechte Versorgung möglicherweise aufgefundener Fledermäuse ist si-
cherzustellen; hierzu muss eine im Fledermausschutz sachkundige Person wäh-
rend der Abrissarbeiten kurzfristig erreichbar bzw. vor Ort sein. 

Grundsätzlich ist der Herbst (September bis November) der günstigste Abrisszeitraum 
für Gebäude. Eine mögliche Gefährdung von Fledermäusen ist dann deutlich geringer, 
da mögliche Wochenstuben bereits aufgelöst wurden, die Tiere sich aber auch noch 
nicht im Winterschlaf befinden und auf andere Quartiere in der Umgebung ausweichen 
können. Zudem ist das Brutgeschäft der Vögel abgeschlossen. Ist ein Abriss in diesem 
Zeitraum nicht möglich, wäre die Durchführung der Arbeiten alternativ im April möglich, 
da die Winterquartiere dann verlassen werden und noch keine Wochenstubengesell-
schaften vorhanden sind. Wird der Abriss der Außenhülle des Gebäudes in diesen Zeit-
räumen durchgeführt, sind vorher genannte Hinweise zu beachten.  

Ein Rückbau von Gebäuden ist während der Wochenstubenzeit möglich, sofern durch 
vertiefende Untersuchungen (Ausflugkontrolle) zweifelsfrei nachgewiesen werden 
kann, dass keine Wochenstuben vorhanden sind. Dies betrifft den Zeitraum Anfang Mai 
bis Ende Juli - vom Bezug bis zum Auflösen der Wochenstuben.  

Abbrucharbeiten im Inneren der Gebäude sind von den zuvor aufgeführten Einschrän-
kungen nicht betroffen.  

5.2 Weitere europäische Vogelarten  

Individuelle Verluste während der Abrissphase und möglicher Gehölzentfernung ("Tö-
tungsverbot" nach § 44 (1), Nr. 1 BNatSchG), Zerstörung von Nestern (§ 44 (1), Nr. 3 
BNatSchG) sowie Störungen während der Fortpflanzungszeit (§ 44 
(1), Nr. 2 BNatSchG) können vermieden werden, wenn die Baufeldräumung außerhalb 
der Brutzeit, also im Zeitraum von September bis Februar durchgeführt wird. 

Sollte dieser Zeitraum nicht eingehalten werden können, muss vor einem Abriss oder 
Gehölzentfernung durch eine Kontrolle nachgewiesen werden, dass Verbotstatbestän-
de nicht eintreten können (keine Brutansiedlung oder nicht flügge Jungvögel am Ge-
bäude oder in Gebüschen und Bäumen). 
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6 Zusammenfassung 

Für die Erweiterung des Edeka-Marktes an der Parkstraße/Kamper Straße in Kamp-
Lintfort wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Die artenschutzrechtliche Potenzialanalyse 
kommt zu dem Ergebnis, dass Konflikte für die meisten nach LANUV (2016) potenziell 
vorkommenden planungsrelevanten Arten (vgl. Kapitel 3.3) nicht zu erwarten bzw. sehr 
unwahrscheinlich sind.  

Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände in Bezug auf Fledermäusen bei einem Ge-
bäudeabbruch können vermieden werden, wenn dieser im April oder September bis 
November erfolgt. Um den Abbruch außerhalb dieser beiden Zeiträume durchführen zu 
können, muss durch eine Ausflugkontrolle vor dem Abbruch nachgewiesen werden, 
dass sich keine Wochenstuben-Quartiere am Gebäude befinden (s. Kapitel 5.1).  

Verbotstatbestände durch individuelle Verluste europäischer Vogelarten während der 
Abrissphase können vermieden werden, wenn die Baufeldräumung außerhalb der 
Brutzeit, also im Zeitraum von September bis Februar durchgeführt wird. Dies betrifft 
sowohl den Gebäudeabbruch als auch die Beseitigung von Gehölzen (s. Kapitel 5.2).  

Insgesamt ergibt sich, dass unter Beachtung der Planungshinweise Artenschutzrechtli-
che Verbotstatbestände nicht erfüllt werden und eine erhebliche Beeinträchtigung von 
planungsrelevanten Arten und ihrer Fortpflanzungsstadien bzw. deren Lebensstätten 
durch das Vorhaben ausgeschlossen werden kann. 
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Anhang: Protokoll A der Artenschutzprüfung 
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